
KONTROLLRAT

V Befehl Nr. 4
EINZIEHUNG VON LITERATUR UND WERKEN NATIONAL
SOZIALISTISCHEN UND MILITARISTISCHEN CHARAKTERS

In Anbetracht der Gefahr, die die nationalsozialistische Lehre darstellt, 
und um so schnell wie möglich die nationalsozialistischen, faschistischen, 
militaristischen und antidemokratischen Ideen auszumerzen, gleichviel in 
welcher Form sie in Deutschland ihren Ausdruck gefunden habën, erläßt 
der Kontrollrat folgenden Befehl:

1. Innerhalb von zwei Monaten nach Veröffentlichung dieses Befehls 
haben alle Inhaber von Leihbüchereien, Buchhandlungen, Bfuehniederlägen 
und Verlagshäusern den Militärbefehlshabern oder sonstigen Vertretern

„ der alliierten Behörden folgendes auszulieîern:

(a) a l le  Bücher ,  Flugschriften, Zeitschriften, Zeitungssammlungen, 
Alben, Manuskripte, Urkunden, Landkarten, Pläne, Gesang- und 
Musikbücher, Filme und Lichtbilddarstellungen (Diapositive), auch * 
solche für Kinder jeglichen Alters, welche nationalsozialistische 
Propaganda, Rassenlehre und Aufreizung zu Gewalttätigkeiten oder*  
gegen die Vereinten Nationen gerichtete Propaganda enthalten:

(b) a l les  Mater ia l ,  das zur piilitärischen Ausbildung und Erzie
hung oder zur Aufrechterhaltung und Entwicklung eines Kriegs
potentials beiträgt, einschließlich der Schulbücher und des Unter
richtsmaterials militärischer Erziehungsanstalten jeder Art, ebenso 
alle Reglements, Instruktionen, Anweisungen, Vorschriften, Land
karten, Skizzen, Pläne usw. für alle Truppeneinheiten und Waffen
gattungen.
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2. Innerhalb der gleichen Frist haben a l le  ehemaligen staatlichen und 

städtischen Büchereien, alle Universitätsrektoren und Leifer höherer und 
mittlerer Lehranstalten und aller Forschungsinstitute, die Präsidenten von 
Akademien, wissenschaftlichen, oder technischen Gesellschaften und Ver
einigungen, ebenso wie die Leiter von Gymnasien und höheren oder nie
deren Elementarschulen au^den ihnen unterstellten Büchereien die in 
Ziffer 1 aufgeführte nationalsozialistische und militärische Literatur zu 
entfernen, an besonders zugewiesenen Orten zusammen mit den dazu- _ 
gehörigen Karten aus dér Bücherkartei sorgfältig, geordnet zusammen
zustellen und den Vertretern der Militärkommandantur oder anderen alli
ierten Behörden zu übergeben.
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